
 
 
 
Stadt Halle (Saale) 11.11.2025
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sondersitzung des 
Stadtrates vom 10.11.2025:

zu 10.1 Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Nichtbewilligung der Eintragung 
von Baulasten zu Gunsten des Islamischen Kulturcenters
Vorlage: VIII/2025/01889

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: erledigt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtverwaltung wird untersagt, Baulasten auf städtischen Grundstücken zu Gunsten 
des IKC, Islamisches Kulturcenter Halle (Saale) e.V., einzutragen.
 
 
 

 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 11.11.2025
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sondersitzung des 
Stadtrates vom 10.11.2025:

zu 10.2 Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Untersagung des Verkaufs 
weiterer Grundstücksflächen an das Islamischen Kulturcenter
Vorlage: VIII/2025/01890

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt
 

11 Ja / 33 Nein / 3 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:
 
Der Stadtverwaltung wird der Verkauf weiterer kommunaler Grundstücksflächen an das IKC, 
Islamisches Kulturcenter Halle (Saale) e.V., untersagt.
 
 

 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer
 



 
 
 
Stadt Halle (Saale) 11.11.2025
 
 
 

A u s z u g

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sondersitzung des 
Stadtrates vom 10.11.2025:

zu 10.3 Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zu dem Erfordernis einer 
angemessenen finanziellen Vergütung bei Eintragung von Baulasten 
zu Gunsten des Islamischen Kulturcenters
Vorlage: VIII/2025/01891

__________________________________________________________________________

Abstimmungsergebnis: erledigt
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, für den Fall eines durchsetzbaren Rechtsanspruches 
des Islamischen Kulturcenters Halle (Saale) e.V. auf die Eintragung von Baulasten in 
städtische Grundstücke, solche nur im Mindestumfang und zu einer angemessenen 
finanziellen Entschädigung vorzunehmen.
 

 

 

 

F.d.R.
____________________________
Maik Stehle
Protokollführer




